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Update: Besteuerung von
Umsätzen einer Bäckerei mit
Filialen in "Vorkassenzonen"
eines Supermarkts

Verkauft eine Bäckerei in Filialen, die sich teilweise in
"Vorkassenzonen" eines Supermarkts befinden, Speisen zum Verzehr
vor Ort auf Mehrweggeschirr und mit Mehrwegbesteck, das es nach
dem Verzehr der Speisen zurücknimmt und reinigt, führt sie damit
(ebenso wie ein Partyservice) sonstige Leistungen aus, die vor
Inkrafttreten des § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG dem Regelsteuersatz
unterlagen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228878/
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Sachverhalt

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin betrieb insgesamt 84 Konditoreien und Cafés, die sich zum größten Teil

in nicht abgetrennten Eingangsbereichen von Lebensmittelmärkten (sog. Vorkassenzonen) befanden. Dabei

wurden die Backwaren über den Ladentresen verkauft. Die Kunden konnten zum Verzehr die teilweise mit

Tischdecken und Blumenschmuck versehenen Tische nutzen, mussten aber das Geschirr selbst abräumen.

Während das beklagte Finanzamt diese Umsätze dem Regelsteuersatz unterwarf, meinte die Klägerin, dass

es sich mangels Kellnerservice und Beratung nicht um Restaurationsumsätze handele. Zudem habe das

Mobiliar auch von Besuchern der Supermärkte zum bloßen Verweilen genutzt werden können.

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Verkauft eine Bäckerei in Filialen, die sich teilweise in "Vorkassenzonen" eines Supermarkts befinden,

Speisen zum Verzehr vor Ort auf Mehrweggeschirr und mit Mehrwegbesteck, das es nach dem Verzehr der

Speisen zurücknimmt und reinigt, führt sie damit (ebenso wie ein Partyservice) sonstige Leistungen aus, die

vor Inkrafttreten des § 12 Abs. 2 Nr. 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) dem Regelsteuersatz unterlagen.

Art. 6 Abs. 1 Sätze 1 und 3 MwSt-DVO sind auch in Besteuerungszeiträumen vor ihrem Inkrafttreten

anwendbar, weil sie rückwirkend Begriffe klären, die sich bereits zuvor in der Richtlinie 77/388/EWG bzw.

der Richtlinie 2006/112/EG befunden haben.

Update (04. August 2022)

Das Urteil XI R 12/21 (XI R 25/19) wurde im BStBl. veröffentlicht, BStBl. II 2022, Seite 417.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 15. September 2021 (XI R 12/21 (XI R 25/19)), veröffentlicht am 27. Januar 2022.
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